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Unternehmenssteuerreform ii: Letzte neuerungen in Kraft

kapitaleinlageprinzip
FÜr KmU-aKtionärE

Die letzten Neuerungen der Unternehmenssteuerreform II sind am 1. Januar 2011 in Kraft getreten.
Für Personenunternehmungen bringen sie einige Erleichterungen. Die Einführung des Kapitalein-
lageprinzips beispielsweise erweist sich insbesondere für die Aktionäre von KMU als interessant.
Damit können die Aktionäre Kapitaleinlagen steuerfrei als Dividende beziehen, wenn bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sind.

die Eidgenössische Steuerverwaltung
hat die Handhabung des Kapitaleinlage-
prinzips in ihrem Kreisschreiben nr. 29
vom 9. dezember 2010 publiziert. der
steuerfreie bezug von Kapitaleinlagen
als dividenden gilt für die bundessteuer
(art. 20 abs. 3 und art.125 abs. 3 dbg),
die Kantons- und gemeindesteuern
(art.7 b StHg) sowie die Verrechnungs-
steuer (art. 5 abs.1 bis VStg). nachfol-
gend werden die wichtigsten grundsät-
ze und insbesondere die einzuhaltenden
Formvorschriften erläutert.

Wechsel voM nennWertPrinziP
zUM KAPitAleinlAgePrinziP
bis zum 31. dezember 2010 war unter
anwendung des nennwertprinzips die
Verrechnungssteuer auf der rückzah-
lung von Sanierungszuschüssen oder
aufgeldern an den aktionär geschuldet.
Zusätzlich unterlag die rückzahlung wie
eine gewinnausschüttung der Einkom-
menssteuer beim aktionär. Seit dem
1. Januar 2011 können unter anwendung
des Kapitaleinlageprinzips die direkt vom
aktionär eingebrachten Kapitaleinlagen
einkommens- und verrechnungssteuer-
frei zurückbezahlt werden. das Kapital-
einlageprinzip gilt rückwirkend für alle

nach dem 31. dezember 1996 geleis-
teten Einlagen.

WAs sind KAPitAleinlAgen?
als Kapitaleinlagen gelten Einlagen,
aufgelder und Zuschüsse (nachfolgend
zusammengefasst als Kapitaleinlagen
bezeichnet), welche direkt von den in-
habern der beteiligungsrechte geleistet
wurden und die in der entsprechenden
Kapitalgesellschaft wie folgt verbucht
und offen ausgewiesen sind:

■ das Kapitaleinlageprinzip gilt nur für
offene Kapitaleinlagen, welche in der
buchhaltung separat erfasst werden.
Verdeckte Kapitaleinlagen fallen nicht
darunter und können auch nicht nach-
träglich umgebucht werden.

■ nicht darunter fallen Zuwendungen
von Schwestergesellschaften, da sie
keine direkten Zuwendungen von be-
teiligungsinhabern sind.

■ Falls Verluste mit reserven aus Ka-
pitaleinlagen verrechnet werden, ge-
hen diese unter. dies kann vor allem
bei Sanierungen problematisch sein,
da bei den Stempelsteuern für die zu-
sätzliche Freigrenze (art. 6 abs.1 lit. k
Stg) wie bei der Praxis zum Erlass

nach art.12 Stg eine beseitigung der
reserven verlangt wird.

vorAUssetzUngen zUr
AnWendUng des
KAPitAleinlAgePrinziPs
die Kapitalgesellschaft kann frei ent-
scheiden, ob ausschüttungen aus re-
serven, aus Kapitaleinlagen oder aus
übrigen reserven gemacht werden. die
aufteilung muss jedoch bei jedem ak-
tionär gleich sein, das heisst, jeder an-
teil muss proportional in gleicher Höhe
ausfallen. die ausschüttungen aus den
reserven aus Kapitaleinlagen sind je-
doch gesondert auszuweisen. Falls kei-
ne detaillierten angaben über die auf-
teilung der ausschüttungen vorliegen,
erfolgt diese über die übrigen reser-
ven, welche der Einkommens- und der
Verrechnungssteuer unterliegen.

bei ausschüttungen von ausländischen
gesellschaften wird das Kapitalanlage-
prinzip ebenfalls angewendet. das Vor-
liegen und die rückzahlung von Kapital-
einlagen muss jedoch nachgewiesen
werden.

die folgenden drei Voraussetzungen
müssen kumulativ erfüllt sein, damit
ausschüttungen aus reserven aus
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Fazit

Jede Kapitalgesellschaft, welche
Reserven aus Kapitaleinlagen hat,
hat diese gesondert, das heisst of-
fen zu verbuchen und gemäss den
geltenden Bestimmungen zu mel-
den. Das Gleiche gilt, wenn in
einem Jahr Einlagen, Aufgelder
oder Zuschüsse von Aktionären ge-
leistet werden. Die Einhaltung von
Fristen für die Verbuchung und die
Meldungen der offenen Kapitalein-
lagen ist Voraussetzung für die An-
wendung des Kapitaleinlageprin-
zips und den entsprechenden
steuerfreien Bezug von Kapitalein-
lagen als Dividende.

Kapitaleinlagen einkommens- und ver-
rechnungssteuerfrei sind:

1. die Kapitalgesellschaft muss im Han-
delsabschluss die geleisteten Kapital-
einlagen gesondert ausweisen (re-
serve aus Kapitaleinlagen). die nach
dem 31. dezember 1996 und vor dem
1. Januar 2011 geleisteten Kapitalein-
lagen sind im handelsrechtlichen ab-
schluss zu verbuchen, welcher im Jahr
2011 endet.

2.reserven aus Kapitaleinlagen sind in
der Steuererklärung gesondert auszu-
weisen.

3.Spezielle meldungen für die Verrech-
nungssteuer müssen vorgenommen
werden.

MeldUngen
An die verrechnUngssteUer
bei den meldungen ist zwischen den
ordentlichen meldungen und der Über-
gangsordnung zu unterscheiden:

■ ordentliche meldungen: der ge-
schäftsbericht oder die unterzeichnete
Jahresrechnung ist unaufgefordert in-
nert 30 tagen nach der genehmigung
der Jahresrechnung einzureichen. Falls
im betreffenden geschäftsjahr Kapital-
einlagen erfolgt sind, muss zusätzlich
noch das Formular 170 eingereicht

werden. Erfolgt eine rückzahlung
von Kapitaleinlagen, ist diese innert
30 tagen nach der generalversamm-
lung oder spätestens 30 tage nach
der rückzahlung mittels Formular 170
unaufgefordert zu melden. Falls sich
die Kapitaleinlagen im betreffenden
geschäftsjahr nicht verändern, muss
das Formular 170 nicht eingereicht
werden.

■ Übergangsordnung (1. Januar 1997 bis
31. dezember 2010): Kapitaleinlagen,
welche vom 1. Januar 1997 bis zum
31. dezember 2010 geleistet wurden,
sind der Eidgenössischen Steuerver-
waltung ab 1. Januar 2011 bis spä-
testens 30 tage nach der genehmi-
gung der Jahresrechnung 2011 bzw.
2010/11 zu melden. Für die meldung
bzw. berechnung der Kapitaleinlagen
stellt die EStV eine Excel-tabelle zur
Verfügung, welche der EStV ausge-
füllt per E-mail zuzustellen ist. Zusätz-
lich muss auch hier das Formular 170
mit allen nötigen beilagen eingereicht
werden. Werden im Zeitraum vom
1. Januar 2011 bis zur ordentlichen
Erstmeldung rückzahlungen vorge-
nommen, sind diese ebenfalls innert
der genannten Frist mittels Excel-da-
tei und Formular 170 zu melden.

die gemeldeten Kapitaleinlagen werden
durch die EStV geprüft. anschliessend

teilt die EStV der gesellschaft den zuläs-
sigen bestand von Kapitaleinlagen mit.

hAndlUngsbedArF
Jede Kapitalgesellschaft muss beim Jah-
resabschluss, der im Jahr 2011 endet,
überprüfen, ob die aktionäre seit dem
31. dezember 1996 Einlagen, aufgelder
oder Zuschüsse geleistet haben. Falls
solche geleistet wurden, müssen diese
im abschluss 2011 bzw. im abschluss
2010/11 gesondert ausgewiesen (als
reserven aus Kapitaleinlagen) und der
EStV fristgerecht gemeldet werden.
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